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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXX, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz geändert. wird 

(9. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBL 
Nr. 24211962, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 271/1985, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Im § 6 Abs. 2 lautet der zweite Satz: 

"Für Akademien für Sozialarbeit, Berufspädagogi­
sche Akademien und Pädagogische Akademien 
kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport im Lehrplan von einer Auf teilung des Lehr­
stoffes auf die einzelnen Schulstufen (einschließlich 
der Festlegung des Stundenausmaßes auf die ein­
zelnen Schulstufen) absehen; in diesem Fall hat der 
Direktor nach den örtlichen Erfordernissen das 
Stundenausmaß im Rahmen der vom Bundesmini-. 
ster für Unterricht, Kunst und Sport erlassenen 
Verordnung festzulegen sowie durch Anschlag in 
der betreffenden Akademie kundzumachen und 

. obliegt die Lehrstoffverteilung dem jeweils unter-
richtenden Lehrer;" 

2. Im § 8 a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) treten 
an die Stelle des dritten und vierten Satzes folgende 
Bestimmungen: 

"Die Mindestzahl von Anmeldungen für die Abhal­
tung eines alternativen Pflichtgegenstandes, eines 
Freigegenstandes oder einer unverbindlichen 
Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirt­
schaft 12 nicht unterschreiten; an Sonderschulen 
darf bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 
15 Schülern die Mindestzahl von erforderlichen 
Anmeldungen 8, bei wner Klassenschülerhöchst­
zahl von 10 die Mindestzahl von 6 und bei einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl 
von 5 Schülern nicht unterschreiten; die Mindest­
zahl für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sub­
lit. aa darf 8, jene für den Förderunterricht gemäß 
§ 8 lit. f sublit. cc 6 nicht unterschreiten und.jeweils 

12 nicht übetschreiten, für den Förderunterricht in 
der Grundschule und der Sonderschule in allen Fäl­
len jedoch 3 ~icht unterschreiten und 10 nicht über­
schreiten. Die Mindestzahl für die Weiterführung 
von Freigegenständen darf die Mindestzahl von 
erforderlicher Anmeldungen nicht um mehr als 3, 
sofern die Mindestzahl von erforderlichen Anmel­
dungen unter 12 liegt, um nicht mehr als 2 unter­
schreiten." 

3. § 51 Abs. Ibis 3 (Grundsatzbestimmung) lau­
tet: 

, 
,,(1) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule 

darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unter­
schreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen 
(zB zur Erhaltung der Verfachlichung oder zur 
Aufnahme der Berufsschulpflichtigen) ein Abwei~ 
ehen erfordeflich ist, hat darüber die nach dem 
Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach 
Anhörung des Schulerhalters und des Landesschul-
rates zu ents~heiden. .. 

I 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim­
men, daß der Unterricht in Maschinschreiben, Ste­
notypie und febender Fremdsprache sowie in den 
praktischen Unterrichtsgegenständen statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Ausführuhgsgesetzgebung kann ferner bestim- . 
men, daß der Unterricht in Warenkunde für Schü­
ler unterschiedlicher Fachbereiche sowie in Fach­
zeichnen statt für die gesamte Klasse in Schüler­
gruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei wel­
cher der Unt~rricht in Schülergruppen zu erteilen 
ist, darf für den Unterricht in Maschinschreiben, 
Stenotypie, lebender Fremdsprache und Waren­
kunde 25, in Fachzeichnen und in den praktischen 
Unterrichtsgegenständen 20 nicht unterschreiten; 
die Ausführuhgsgesetzgebung kann jedoch -
wenn dies die' räumliche Ausstattung erfordert -
bestimmen, daß die für die Teilung in Schülergrup­
pen festzusetz~nde Schiilerzahl für den Unterricht 
in praktischen Unterrichtsgegenständen 18 nicht 
unterschreiten darf; dies gilt !licht für die prakti­
schen Unterri~htsgegenstände, soweit aus Sicher­
heitsgründen ~ine niedrigere Zahl erforderlich ist. 
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(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim­
men, bei welcher Schülerzahl Schülergruppen im 
Hinblick auf die Führung von Leistungsgruppen zu 
bilden sind. Die Schülerzahl, bei welcher zwei 
Schülergruppen zu bilden sind, darf 20 nicht unter­
schreiten; darüber hinaus darf jeweils eine weitere 
Schülergruppe bei mindestens 20 Schülern vorgese­
hen werden. An ganzjährigen und saisonmäßigen 
Berufsschulen dürfen bei 2 oder 3 Parallelklassen 
höchstens 4 Schülergruppen, bei 4 Parallelklassen 
höchstens 6 Schülergruppen, bei 5 Parallelklassen 
in der Regel höchstens 7 Schülergruppen gebildet 
werden und darf ab 6 Parallelklassen die Anzahl 
der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen 
um nicht mehr als 2, ab 10 Parallelklassen um nicht 
mehr als 3, ab 15 Parallelklassen um nicht mehr als 
4 und ab 20 Parallelklassen um nicht mehr als 5 
übersteigen; hiebei gelten als Parallelklassen alle 
Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen auf einer Stufe. An lehigangsmäßigen 
Berufsschulen darf die Anzahl der Schülergruppen 
die Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 1, 
ab 6 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 
11 Parallelklassen um nicht mehr als 3 und ab 16 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen; 
hiebei gelten als Parallelklassen die Klassen für 
einen Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen 
eines Lehrganges auf einer Stufe." 

4. § 55 lautet: 

,,A u f nah m s vor aus set z u n gen 

§ 55. (1) Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine berufsbildende mittlere Schule ist - soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist - die erfolg­
reiche Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemei­
nen Schulpflicht sowie die erfolgreiche Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung, durch welche die geistige 
und körperliche Eignung des Schülers für die 
betreffende Fachrichtung festzustellen ist. 

(2) Soweit im folgenden die erfolgreiche Able­
gung der Lehrabschlußprüfung vorgeschrieben ist, 
ist dieser der Abschluß einer Schule gleichzusetzen, 
der gemäß § 28 des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 14211969, die ,Lehrabschlußprüfung 
ersetzt." 

5. In den §§ 57, 71, 100 und 108 lautet jeweils 
der zweite Satz: 

,,§ 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 3 und 4 finden 
sinngemäß Anwendung." 

6. § 59 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der gewerblichen, techni­
schen und kunstgewerblichen Fachschulen können 
geführt werden: 

1. Lehrgänge und Kurse zur fachlichen Weiter­
bildung, die bis zu vier Jahren umfassen; sol­
che Sonderformen sind insbesondere: 
a) Gewerbliche Meisterschulen und Meister­

klassen für Personen mit abgeschlossener 

Berufsausbildung zur Erweiterung der 
Fachbildung; 

,b ) Werkmeisterschulen und Bauhandwerker­
schulen zur Erweiterung der Fachbildung 
von Personen mit abgeschlossener Berufs­
ausbildung; 

c) kunstgewerbliche Meisterschulen und 
Meisterklassen zur fachlichen Weiterbil­
dung von Personen, die ihre besondere 
Eig1:lung hiefür durch die erfolgreiche 
Ablegung einer Eignungsprüfung nachge­
wiesen haben; 

d) Speziallehrgänge für Personen, die eine 
mittlere oder höhere Schule erfolgreich 
abgeschlossen oder die Lehrabschlußprü­
fung erfolgreich abgelegt haben, zur Ver- ' 
mittlung einer Spezialausbildung oder 
Ergänzung ihrer Fachausbildung; 

2. Vorbereitungslehrgänge, die ein oder zwei 
Semester umfassen, 
a) zur Vorbereitung zum Eintritt in den 

III. Jahrgang einer Höheren technischen 
oder gewerblichen Lehranstalt oder in 
einen Aufbaulehrgang'entsprechender 
Fachrichtung ohne Aufnahmsprüfung für 
Personen, die die achte Schulstufe erfolg­
reich abgeschlossen und eine Lehrab­
schlußprüfung in einem der Fachrichtung 
entsprechenden Lehrberuf erfolgreich 
abgelegt haben; 

b) zur Vorbereitung zum Eintritt in eine 
Höhere technische oder gewerbliche 
Lehranstalt für Berufstätige ohne Auf­
nahmsprüfung für Personen, die die achte 
Schulstufe erfolgreich abgeschlossen 
haben. Der Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport hat durch Verordnung 
zu bestimmen, daß Personen, die eine 
Lehrabschlußprüfung in einem der Fach­
richtung entsprechenden Lehrberuf abge­
legt und den Vorbereitungslehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, zum Ein­
tritt in den 11. Jahrgang einer Höheren 
technischen oder gewerblichen Lehran­
stalt für Berufstätige berechtigt sind, 
sofern dies im Hinblick auf den Lehrab­
schluß und die Lehrpläne des betreffenden 
Vorbereitungslehrganges und der betref­
fenden Fachrichtung der Höheren techni­
schen oder gewerblichen Lehranstalt für 
Berufstätige gerechtfertigt ist. 

Schüler, die eine Werkmeisterschule erfolg­
reich abgeschlossen haben und durch einen 
zusätzlichen Unterricht die Kenntnisse eines 
Vorbereitungs lehrganges nachweisen, sind 
den Absolventen des~ betreffenden Vorberei­
tungslehrganges gleichgestellt. 

Für die Aufnahme in die unter diesen Absatz fal­
lenden Sonderformen ist - abgesehen von der Eig­
nungsprüfung für kunstgewerbliche Meisterschulen 
und Meisterklassen (2 1 lit. c) - die Ablegung 
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einer Aufnahmsprüfung nicht erforderlich. Diese 
Sonderformen können auch als Schulen für Berufs­

. tätige geführt werden. 

(2) Für die Lehrpläne der in Abs. 1 genannten 
Sonderformen sind die Bestimmungen des § 58 
Abs. 4 nach den Erfordernissen der betreffenden 
Ausbildung sinngemäß anzuwendert. Die Lehrpläne 
der Vorbereitungslehrgänge gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b 
haben für Bewerber, die keine Lehrabschlußprü­
fung in einem entsprechenden Lehrberuf erfolg­
reich abgelegt oder keine einschlägige Fachschule 
oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen 
haben, einen zusätzlichen praktischen Unterricht 
vorzusehen." 

7. Im § 61 Abs. 1 wird am Ende der lit. c der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und ange­
fügt: 

"d) V orbereitllngslehrgänge zur Vorbereitung 
zum Eintritt in den IH. Jahrgang einer Han­
delsakademie oder in den IH. Jahrgang einer 
Handelsakademie für Berufstätige oder in 
einen Aufbaulehrgang kaufmännischer Art 
ohne Aufnahmsprüfung für Personen, die die 
achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen 
und die Lehrabschlußprüfung in einem Lehr­
beruf kaufmännischer Richtung erfolgreich 
abgelegt haben, mit der Dauer von einem 
Jahr. Die Vorbereitungslehrgänge können 
auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden. Für den Lehrplan sind die Bestim­
mungen des § 60 Abs. 2 nach den Erforder­
nissen der Ausbildung sinngemäß anzuwen­
den. Für die Aufnahme in die Sonderformen 
ist die Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
nicht erforderlich." 

8. Dem § 62 a wird angefügt: 

"Für die Aufnahme in die Sonderformen ist die 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung nicht erforder­
lich." 

9. § 68 lautet: 

"A u f nah m sv 0 rau s set z u n gen 

§ 68. Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
berufsbildende höhere Schule ist die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen 
Schulpflicht sowie die erfolgreiche Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung, durch welche die geistige und 
körperliche Eignung des Schülers für die betref­
fende Fachrichtung festzustellen ist. Die Aufnahms­
prüfung entfällt bei den Sonderformen für Berufs­
tätige, Kollegs, Aufbaulehrgängen und Speziallehr­
gängen, soweit für diese nicht anderes bestimmt ist. 
§ 55 Abs. 2 ist anzuwenden." 

10. § 73 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten können geführt 
werden: 

a) Höhet'e technische und gewerbliche Lehran­
stalten für Berufstätige, welche die Aufgabe 
haben; in einem vierjährigen Bildungsgang 
Persoden, die das 17. Lebensjahr spätestens 
im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden 
und ~ine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben: oder in das Berufsleben eingetreten 
sind, turn Bildungsziel der Höheren techni­
schen loder gewerblichen Lehranstalt zu füh­
ren. Vforaussetzung für die Aufnahme ist fer­
ner die erfolgreiche Ablegungder Lehrab­
schlußprüfung in einem entsprechenden 
Lehrbbruf oder der erfolgreiche Abschluß 
einer !einschlägigen Fachschule oder. Werk­
meisterschule sowie die erfolgreiche Able­
gung ~iner Aufnahmsprüfung über den lehr­
stoff ! des Vorbereitungslehrganges (§ 59 
Abs. 1 Z 2 lit. b); für Bewerber, die weder 
eine ~ehrabschlußprüfung in einem entspre­
chenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt noch 
eine einschlägige Fachschule oder Werkmei­
sterschule erfolgreich abgeschlossen haben, 
ist der erfolgreiche Besuch des V orberei­
tungslehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 lit. b) Auf­
nahrnsvoraussetzung ; der erfolgreiche 
Absc~luß des Vorbereitungslehrganges 
ersetzt die Aufnahmsprüfung. 

b) Aufb~ulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in eiilem zwei- oder dreijährigen Bildungs­
gangi Personen, die eine Fachschule oder 
einen! Vorbereitungs lehrgang gleicher oder 
verwandter Fachrichtung erfolgreich abge­
schloissen haben, zum Bildungsziel einer 
Höhhen technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Der Ausbildungsgang 
wird!durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. 
Aufb,aulehrgänge können auch als Schulen 
für ;Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
VerliiIlgerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. 

c) Kol1~gs, welche die Aufgabe haben, in einem 
viersemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von :höheren Schulen ergänzend das Bil7 

dunisgut einer Höheren technischen oder 
gewdrblichen Lehranstalt zu vermitteln. V or­
auss~tzung für die Aufnahme ist die erfolg­
reich:e Ablegung. der Reifeprüfung einer 
berufsbildenden höheren Schule anderer Art 
oder: einer sonstigen höheren Schule. Der 
Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprü­
fung! abgeschlossen, die auf jene Unterrichts­
gege,nstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken 
ist, die nicht im wesentlichen bereits durch 
den :Vor dem Besuch des Kollegs zurückge­
legte~n Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­
legs :können auch als Schulen für Berufstä­
tige,; erf~rderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausb!ldungsdauer, geführt werden. 

d) Speiiallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Persbnen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
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Speziallehrgangerfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän­
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten für Berufstätige (Abs. I 
lit. a) und der Aufbaulehrgänge (Abs. llit. b) haben 
sich unter Bedachtnahme auf die besondere Auf­
gäbe dieser Schulen im wesentlichen nach den 
Lehrplänen gemäß § 72 Abs. 5 zu richten, wobei 
der Werkstätten unterricht oder sonstige praktische 
Unterricht enfallen kann. Für die Lehrpläne der 
Kollegs (Abs. 1 lit. c) gelten die Bestimmungen des 
§ 72 Abs. 5 mit der Maßgabe, daß der Unterricht 
auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits in 
dem vor dem Besuch des Kollegs zurückgelegten 
Bildungsgang vorgesehen sind. Für die Lehrpläne 
der Speziallehrgänge (Abs. I lit. d) sind die Bestim­
mungen des § 72 Abs. 5 nach den Erfordernissen 
der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, wobei je 
nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen für 
Absolventen bestimmter Vorbildung vorgenommen 
werden können." 

11. § 73 Abs. 5 entfällt. 

12. § 75 Abs. 1 und 2, lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der Handelsakademie 
können geführt werden: 

a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil­
dungs gang Personen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge­
schlossen haben oder in das Berufsleben ein­
getreten sind, zum Bildungsziel der Handels­
akademie zu führen. 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in einem zweijährigen Bildungsgang Perso­
nen, die eine Handelsschule oder einen V or­
bereitungslehrgang kaufmännischer Richtung 
erfolgreich abgeschlossen haben, zum Bil­
dungsziel einer Handelsakademie zu führen. 
Der Ausbildungsgang wird durch eine Reife­
prüfung abgeschlossen. Aufbaulehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige, 
erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c)Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
dreisemestrigen . Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil­
dungs gut einer Handelsakademie zu vermit­
teln. Voraussetzung für·die Aufnahme ist die 
erfolgi'ei<::he Ablegung der Reifeprüfung 
einer berufsbildenden höheren Schule ande­
rer Art oder einer sonstigen höheren Schule. 
Der Ausbildungsgang wird durch eine Reife­
prüfung abgeschlossen, die auf jene Unter-

richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen 
bereits durch den vor dem Besuch des Kol­
legs, zurückgelegten Bildungsgang nachge­
wiesen sind. Kollegs können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, "die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich, einen mittleren 

. Spezialleh~gang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezial ausbildung oder Ergän­
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Handelsakademie für 
B~rufstätige (Abs. 1 lit. a) und Aufbaulehrgänge 
(Abs. 1 lit. b) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besondere Aufgabe dieser Schule im wesentli­
chen nach den Lehrplänen gemäß § 74 Abs. 2 zu 
richten. Für die Lehrpläne des Kollegs (Abs. 1 lit. c) 
gelten die Bestimmungen des § 74 Abs.2 mit der 
Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unterrichts­
gegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, 
die nicht im wesentlichen bereits in dem vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
vorgesehen sind. Für die Lehrpläne der Speziallehr­
gänge (Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des 
§ 74 Abs.2 nach den Erfordernissen der Ausbil­
dung sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem 
Ausbildungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildung vorgenommen werden kön­
nen." 

13. § 77 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe können geführt 
werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben; in einem vierjährigen Bil­
dungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge­
schlossen haben oder in das Berufsleben (ein­
schließlich der Tätigkeit im eigenen Haus­
halt) eingetreten sind, zum Bildungsziel der 
Höheren Lehranstalt fÜr wirtschaftliche 
Frauenberufe zu führen. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist ferner eine mindestens 
zweijährige facheinschlägige praktische 
Tätigkeit (einschließlich der Tätigkeit im 
eigenen Haushalt). 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in einem dreijährigen Bildungsgang Perso­
nen, die eine dreijährige Fachschule für wirt­
schaftliche Fr;:tuenberufe erfolgreich abge­
schlossen haben, zum Bildungsziel einer 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche' 
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Frauenberufe zu führen. Der Ausbildungs­
gang wird durch eine Reifeprüfung abge­
schlossen. Aufbaulehrgänge können auch als 
Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls 
unter Verlängerung der Ausbildungsdauer, 
geführt werden. 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
dreisemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil­
dungs gut einer Höheren Lehranstalt für wirt­
schaftliche Frauenberufe zu vermitteln. V or­
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolg­
reiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
berufsbildenden höheren Schule anderer Art 
oder einer sonstigen höheren Schule. Der 
Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprü­
fung abgeschlossen, die auf jene Unterrichts­
gegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken 
ist, die nicht im wesentlichen bereits durch 
den vor dem Besuch des Kollegs zurückge­
legten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­
legs können auch als Schulen für Berufstä­
tige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän­
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe für Berufstätige 
(Abs. 1 lit. a) und Aufbaulehrgänge (Abs. 1 lit. b) 
haben sich unter Bedachtnahme auf die besondere 
Aufgabe dieser Schule im wesentlichen nach den 
Lehrplänen gemäß § 76 Abs. 2 zu richten. Für die 
Lehrpläne des Kollegs (Abs. 1 lit. c) gelten die 
Bestimmungen des § 76 Abs.2 mit der Maßgabe, 
daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegen­
stände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht 
im wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorgesehen 
sind. Für die Lehrpläne der Speziallehrgänge 
(Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des § 76 
Abs. 2 nach den Erfordernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Ausbil­
dungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildung vorgenommen werden kön­
nen." 

14. Die §§ 80 und 81 lauten: 

"Aufbau der Akademie für Sozial­
arbeit 

§ 80. (1) Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt 
sechs Semester und für Aufnahmswerber ohne Rei­
feprüfung einer höheren Schule außerdem emen 
einjährigen Vorbereitungslehrgang. 

(2) Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als 
Schule für· Berufstätige unter allfälliger entspre­
chender Verlängerung der Ausbildungsdauer 
geführt we~den. 

(3) An den Akademien für Sozialarbeit können 
auch Kurse zur Fortbildung und zur Ausbildung in 
Spezialbereichen der Sozialarbeit für Absolventen 
der Akaden;J.ie für Sozialarbeit geführt werden. 

LehrplaI). der Akademie für Sozial­
a rb e i t 

§ 81. (1) :Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für 
Sozialarbeit sind als Pflichtgegenstände vorzuse-
hen: . 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbeson­
dere Religion sowie psychologische, pädago­
gische, medizinische, rechtliche, soziologi­
sche und wirtschaftliche Fachgebiete); 

b) Meth~dik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 

im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind; 

d) ein P~axissemester sowie sonstige Praktika. 

(2) Im Lehrplan des Vorbereitungslehrganges 
(§ 80 Abs. 1) sind als Pflichtgegenstände vorzuse" 
hen: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, 
Geographie und Wirtschafts kunde, Biologie und 
Umweltkun~e, Mathematik, Physik, Chemie, 
Berufskundlicher Einführungsunterricht, Philoso­
phischer Eirtführungsunterricht, Bildnerische Erzie­
hung, Musikerziehung. 

(3) Für Lehrpläne für Kurse (§ 80 Abs. 3) ist 
Abs. 1 nach den Erfordernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) In den Lehrplänen ist entsprechend den Bil­
dungszielen und Bildungsinhalten der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der Unter­
richt als Vorlesung,'Seminar oder Übung zu erfol­
gen hat." . 

15. Im § 82 erhält Abs. 3 die Bezeichnung ,,(4)" 
und treten an die Stelle des Abs. 2 folgende 
Absätze: 

,,(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, welche 
durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nach­
zuweisen ist, können auch Personen, und zwar in 
den Vorbereitungslehrgang, aufgenommen werden, 
die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch den 
erfolgreichen Abschluß der zehnten Schulstufe 
oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung 
nachweisen können sowie das 18. Lebensjahr späte­
stens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden. 

(3) In irrt § 80 Abs. 3 genannte Kurse können 
auch erfahrene Sozialarbeiter aufgenommen wer­
den, sofern deren erfolgreiche Teilnahme erwartet 
werden kann." 

2 
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16 .. § 83 lautet: 

"D i p 10m p r ü fun g 

§ 83. (1) Die Ausbildung an d~r Akademie für 
Sozialarbeit wird durch die Diplomprüfung been­
det. 

(2) Kurse zur Ausbildung in Spezialbereichen 
der Sozialarbeit können mit Zusatzprüfungen zur 
Diplomprüfung abgeschlossen werden." . 

17. § 110 lautet: 

,,A u f gabe der Be ruf s p äd ag 0 gis c he n 
Akademien 

§ 110. Die Berufspädagogischen Akademien 
haben die Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungs­
gut einer höheren Schule, einer Meisterausbildung 
oder gleichwertigen Befähigung Berufsschullehrer, 
Lehrer für den hauswirtschaftlichen oder gewerbli­
chen Fachunterricht an berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen sowie Lehrer für Stenotypie, 
Phonotypie und Textverarbeitung heranzubilden, 
die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und 
Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben des 
betreffenden Lehrberufes zu erfüllen. Ferner kön­
nen die Berufspädagogischen Akademien entspre­
chend den unterrichtlichen Erfordernissen berufs­
pädagogische Tatsachenforschung betreiben." 

Artikel 11 

Artikel V der 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle, BGBI. Nr. 323/1975, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 142/1980 und 271/1985 
wird wie folgt geändert: 

1. Z 2 lit. d lautet: 
"d) Die Klassenschülerzahl darf 30 nicht über­

steigen und soll 20 nicht unterschreiten. § 43 
Abs. 3 und 4 des Schulorganisationsgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung." 

2.Z 3 lautet: 
,,3. § 4 Abs. 4 und § 8 a Abs. 3 des Schulorganisa­

tionsgesetzes finden keine Anwendung." 

Artikel III 

(1) Artikel I Z 1, 4 bis 13 und 17 tritt mit 1. Sep­
tember 1986, Artikel I Z 14 bis 16 tritt mit 1. Sep­
tember 1987 und Artikel 11 tritt hinsichtlich der 
1. Klasse mit 1. September 1987, der 2. Klasse mit 
1. September 1988 und der 3. Klasse mit 1. Septem­
ber 1989 in Kraft. 

(2) Studierende an den Akademien für Sozialar­
beit, die das Studium im Schuljahr 1986/87 begin­
nen, dürfen das Studium spätestens bis zum Ende 
des Schuljahres 1988/89 nach den bisherigen Vor­
schriften abschließen. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft. 

(4) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 2 
und 3. sind innerhalb eines Jahres zu erlassen. 
Soweit sie § 51 Abs. 1 und 2 des Schulorganisa­
tionsgesetzesin der Fassung des Artikels I ausfüh­
ren, sind sie hinsichtlich der 1. Klasse mit 1. Sep­
tember 1987, der 2. Klasse mit 1. September 1988, 
der 3. Klasse mit 1. September 1989 und der 
4. Klasse mit 1. September 1990 in Kraft zu setzen. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß 
Artikel 14 Abs.8 B-VG zustehenden Rechte auf 
dem durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport betraut. 
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VORBLATT 

Probleme: 

Ziel: 

1. Weitere Senkung der Klassenschülerhöc4stzahlen im Sinne der Entschließung des Nationalrates 
vom 12. Juni 1985 bei der Berufsschule. 

2. Auslaufen der Schulversuche im berufsbildenden Schulwesen auf Grund der 5. Schulorganisations­
gesetz-Novelle. 

3. Verbesserung der Ausbildung in den Akademien für Sozialarbeit. 

Die aufgezeigten Probleme sollen auch im Hinblick auf die innere Schulreform einer Lösung zuge-
führt werden. . 

Inhalt: 

1. Senkung der Klassenschülerhöchstzahl in der Berufsschule von 33 auf 30 unter gleichzeitiger Ver­
besserung der Einrichtungsmöglichkeit . von Schülergnlppen für den leistungsdifferenzierten 
Unterricht. 

2. Überführung der Schulversuche "Überleitungslehrgang" und "Aufbaulehrgang" in das Regel­
schulwesen. 

3. Verlängerung der Ausbildung an den Akademien für Sozialarbeit von 4 auf 6 Semester. 

Alternativen: 

Keine, sofern die angestrebten Ziele unter Bedachtnahme auf die zur Verfügung stehenden Budget­
mittel möglichst weitgehend erfüllt werden sollen. 

Kosten: 

Im folgenden wird der Mehraufwand in Millionen Schilling gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ange­
geben, wobei bei den Berufsschulen die sich durch den Schülerrückgang ergebenden Einsparungen 
berücksichtigt wurden. 

1986: 

2,12 

1987: 

8,49 

1988: 

9,75 

1989: 

3,68 

1990: 

6,0 

1991: 

o 
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8 936 der Beilagen 

Erläuterungen 
I. Allgemeiner Teil 

Die 9. Schulorganisationsgesetz-Novelle hat als 
Schwerpunkt Änderungen bezüglich des berufsbil­
denden Schulwesens, und zwar in folgenden drei 
Bereichen: 

1. Berufsschule, 
2. Überführung von Schulversuchen im berufs­

bildenden Schulwesen in das Regelschulwesen 
(Überleitungslehrgänge und Aufbaulehr­
gänge) und 

3. Akademie für Sozialarbeit. 

1. Zur Berufsschule: 

Der Nationalrat hat in seiner Entschließung vom 
12. Juni 1985 die Bundesregierung aufgefordert, 
ihre Bemühungen uin eine Senkung der Klassen­
schülerhöchstzahlen fortzusetzen und ehestmöglich 
den Entwurf einer Novelle des Schulorganisations­
gesetzes zur Herabsetzung der Klassenschüler­
höchstzahl an den Berufsschulen auf 30 vorzule­
gen. Diesem Wunsche soll durch die im Entwurf 
enthaltene Neufassung des § 51 Abs. 1 insofern 
nachgekommen werden, als vorgesehen ist, begin­
nend ab 1. September 1987 schulstufenweise auf­
bauend die Klassenschülerhöchstzahl in den 
Berufsschulen von 33 auf 30 herabzusetzen. Gleich­
zeitig wird eine Erleichterung zur Einrichtung von 
Schülergruppen im Hinblick auf den leistungsdiffe­
renzierten Unterricht in den ganzjährigen Berufs­
schulen vorgeschlagen, da die derzeitige Regelung 
in manchen Bereichen der Einrichtung von SGhüler­
gruppen in der nötigen Zahl entgegensteht; an den 
lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschu­
len reicht die derzeitige Regelung aus. 

2. Zur Überführung von Schulversuchen in das 
Regelschulwesen : 

Die Schulversuche gemäß Artikel II der 5. Schul­
organisationsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.323/1975 
in der Fassung BGBI. Nr. 365/1982, durften ktzt­
malig mit Beginn des Schuljahres 1985/86 begon­
nen werden und sind je nach der Zahl der in 
Betracht kommenden Schulstufen nunmehr auslau­
fend abzuschließen. Die Schulversuche "Leistungs­
gruppen in Berufsschulen", "Speziallehrgänge" 
und "Kollegs" wurden bereits durch die 7. Schulor­
ganisationsgesetz-Novelle, BGBI. Nr. 365/1982, in 
das Regelschulwesen übertragen. Die Schulversu-

ehe "Lehrplangruppen in den berufsbildenden mitt­
leren Schulen" werden derzeit nicht geführt; es ist 
vorgesehen, daß die diesbezügliche Schulversuchs­
bestimmung ausläuft. Die Schulversuche "Überlei­
tungslehrgänge" und "Aufbaulehrgänge" haben 
sich bewährt, sodaß die Schulreformkommission in 
ihrer Sitzung vom 4. Juni 1985 deren Überführung 
in das Regelschulwesen empfohlen hat. Dieser 
Empfehlung soll nunmehr nachgekommen werden, 
sodaß die Überleitungs lehrgänge und die Aufbau­
lehrgänge ohne Unterbrechung weitergeführt wer­
den können. Hiezu ist zu bemerken, daß im Sinne 
des Beratungsergebnisses der Schulreformkommis­
sion die Überleitungslehrgänge als V orbereitungs­
lehrgänge bezeichnet werden, um - soweit dies 
zweckmäßig erscheint - eine Verbindung mit 
bereits bestehenden Vorbereitungslehrgängen (vgl. 
den geltenden § 73 Abs. 1 lit. ades Schulorganisa­
tionsgesetzes) herstellen zu können. 

3. Zur Akademie :für Sozialarbeit: 

Auf Grund der Entwicklung der Aufgaben im 
Bereich der Sozialarbeit werden an die Absolventen 
einschlägiger Ausbildungen erhöhte Anforderun­
gen gestellt. Dies erfordert einerseits eine Vertie­
fung und andererseits eine Erweiterung der Ausbil­
dung. Um dies zu ermöglichen, soll insbesondere 
die Dauer der Ausbildung der Akademie für Sozial­
arbeit von 4 auf 6 Semester verlängert werden, 
wodurch auch die Möglichkeit für die Einrichtung 
eines Praxissemesters geschaffen wird. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz gründet sich hinsichtlich des Arti­
kels I Z 1, welcher Grundsatzbestimmungen für die 
Berufsschulen enthält, auf Artikel 14 Abs. 3 lit. b 
B-VG, hinsichtlich des Artikels II auf Artikel III 
Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 
Nr. 215/1962 und im übrigen auf Artikel 14 Abs. 1 
B-VG. Die Beschlußfassung im Nationalrat erfor­
dert gemäß Artikel 14 Abs. 10 B-VG die Anwesen­
heit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und 
eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen. 

Im Hinblick auf Artikel III Abs. 4 des Entwurfes 
ist zu einem dem Entwurf entsprechenden 
Gesetzesentwurf gemäß Artikel 15 Abs. 6 B-VG die 
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Zustimmung des Bundesrates zu den Fristsetzun­
gen für die Ausführungsgesetze erforderlich. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I 

Zu Z 1: 

Gemäß § 6 Abs. 2 zweiter Satz des Schulorgani­
sationsgesetzes ist in der Lehrplanverordnung eine 
Auf teilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schul­
stufen an Pädagogischen und Berufspädagogischen 
Akademien nicht erforderlich. Im Hinblick auf die 
gleichartige Struktur des Unterrichtes an den Aka­
demien für Sozialarbeit soll die erwähnte Ermächti­
gung auf diese Akademien erweitert werden. 

Zu Z2: 

Im § 8 a Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, 
der Grundsatzbestimmungen hinsichtlich der Fest­
legung der Mindestzahl von Anmeldungen für die 
Ab~altung von alternativen Pflichtgegenständen, 
Freigegenständen und unverbindlichen Übungen 
enthält, soll eine besondere Berücksichtigung der 
Sonderschulen erfolgen. -

Für die Abhaltung eines alternativen Pflichtge­
genstandes, eines Freigegenstandes oder einer 
unverbindlichen Übung ist die Anmeldung von 
zwölf Schülern, bei Fremdsprachen und Hauswirt­
schaft von acht Schülern erforderlich. Liegt die tat­
sächliche Schülerzahl einer Klasse unter der 
erwähnten Mindestzahl, ist zur Führung die 
Anmeldung aller Schüler der betreffenden Klasse 
erforderlich. Dies bedeutet jedoch im Hinblickauf 
die im § 27 Abs. 1 und 2 des Schulorganisationsge­
setzes vorgesehenen Klassenschülerhöchstzahlen 
für die Sonderschulen, daß bei schulstufenbezoge­
nen alternativen Pflichtgegenständen, Freigegen­
ständen und unverbindlichen Übungen im Regel­
falle sich alle Schüler der Klasse anmelden müßten 
was im Hinblick auf die unterschiedliche Schwer~ 
der Behinderung oftmals zu großen Problemen 
führt. Durch die vorgesehene Sonderregelung wird 
daher den sonderschulbedürftigen Kindern die 
Inanspruchnahme des zusätzlichen Bildungsange­
botes ermöglicht. 

ZuZ3: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen ausgeführt wurde, soll die Klassenschüler­
höchstzahl an den Berufsschulen auf 30 herabge­
setzt werden. Der Wortlaut des Entwurfes für 
Abs. 1 entspricht dem § 51 Abs. 1 des Schulorgani­
sationsgesetzes in der Fassung der 8. Schulorgani-· 
sationsgesetz-Novelle, ausgenommen die Herabset­
zung der Zahl 33 auf 30. 

Die vorgeschlagene Fassung des Abs. 2 unter­
scheidet sich vom derzeitigen Wortlaut des Abs. 2 
durch zwei Änderungen: 

a) Im Hinblick auf die vorgesehene Klassen­
schülerhöchstzahl 30 ist eine Teilung des 
Unterrichtes in Leibesübungen bei der Schü­
lerzahl 30 nicht mehr vorgesehen; eine 
gleichartige Änderung wurde im Rahrrien der 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle bei der 
Hauptschule (siehe den neuen § 21 Abs. 3 
gegenüber dem seinerzeitigen § 21 Abs. 2 des 
Schulorganisationsgesetzes ) vorgenommen. 

b) Neu vorgesehen ist die Teilungsmöglichkeit 
im Warenkundeunterricht für Schüler unter­
schiedlicher Fachbereiche, damit in diesem 
wichtigen Ausbildungsbereich eine entspre­
chende Ergänzung der betrieblichen Ausbil­
dung erfolgen kann. 

Ferner wird bemerkt, daß im übrigen Abs. 2 
nichts geändert werden soll, da auch bei den ande­
ren Schul arten die Teilungszahlen anläßlich der 
Herabsetzung der Klassenschülerzahlen nicht 
geändert worden sind, weil wegen der Budgetlage 
eine gleichzeitige Senkung der Klassenschülerzah­
-jen und der Teilungszahlen die Durchführung des 
vorrangigen Programms der Senkung der Klassen­
schülerzahlen verzögern würde. 

Abs. 3 enthält die Grundsatzbestimmungen 
betreffend die Einrichtung von Schülergruppen im 
Hinblick auf die Führung von Leistungsgruppen. 
per Entwurf enthält in diesem Zusammenhang eine 
Anderung hinsichtlich der ganzjährigen Berufs­
schulen. Dies erscheint deshalb erforderlich, da die 
erwartete Zusammenlegung von Parallelklassen an 
ganzjährigen Berufsschulen nicht im vorgesehenen 
Ausmaß durchgeführt werden konnte, wodurch es 
bei den ganzjährigen Berufsschulen gegenüber den 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen zu einem verhält­
nismäßig geringeren Angebot an leistungdifferen­
ziertem Unterricht gekommen ist. Durch die vorge­
sehene Novellierung soll diese Benachteiligung der 
ganzjährigen Berufsschulen beseitigt werden. Auf 
Grund der vorgesehenen Regelung besteht die 
Möglichkeit, an ganzjährigen Berufsschulen bei 
entsprechender Schülerzahl folgende Höchstzahl 
von Schülergruppen einzurichten: 

Parallelklassen 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Anzahl der 

möglichen Schülergruppen 

4 
4 
6 

in der Regel 7, 
ausnahmsweise 8 

8 
9 

10 
11 
13 

936 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 24

www.parlament.gv.at



10 936 der Beilagen 

Über 10 Parallelklassen darf die Anzahl der 
Schülergruppen jeweils die Zahl der Parallelklassen 
um 3, ab 15 Parallelklassen um höchstens 4 und ab 
20 Parallelklassen um höchstens 5 übersteigen. Da 
an den Berufsschulen zwei Leistungsgruppen beste­
hen, wurde bei der Neuregelung darauf Bedacht 
genommen, daß bei einer geringeren Anzahl von 
Parallelklassen die Möglichkeit besteht, eine gerade 
Anzahl von Schülergruppen zu bilden; dies ist des­
halb erforderlich, um die Parallelklassen an ver­
schiedenen Unterrichtstagen einer Woche führen 
und trotzdem den leistungsdifferenzierten Unter­
richt anbieten zu können. Bei 5 Parallelklassen soll­
ten im Regelfall mit 7 Schülergruppen das Auslan­
gen gefunden werden; die Landesausführungsge­
setzgebung hat zu bestimmen, in welchen Fällen bei 
5 Parallelklassen ausnahmsweise 8 Schülergruppen 
geführt werden dürfen (auf die vergleichbare Rege-

.lung "in der Regel" im § 21 Abs. 2 des Schulorgani­
sationsgesetzes in der Fassung der 8. Schulorgani­
sationsgesetz-Novelle und den Ausschußbericht 
hiezu [Nr.662 der Beilagen zu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates XVI. GP] 
wird verwiesen). 

ZuZ4: 

Im § 55 ~ird für die berufsbildenden mittleren 
Schulen als Aufnahmsvoraussetzung ua. - sofern 
nichts anderes bestimmt wird - die Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung vorgeschrieben. Da die Auf­
nahme in einen Vorbereitungslehrgang im Hinblick 
auf die sonstigen Voraussetzungen' keiner 
Aufnahmsprüfung bedürfen soll, müssen diese aus­
drücklich vom Erfordernis der Aufnahmsprüfung 
im § 55 ausgenommen werden. 

§ 59 Abs. 1 und 2, § 61 Abs. 1 und 2 und § 73 
Abs. 1 enthalten besondere Bestimmungen für Per­
sonen, die die Lehrabschlußprüfung erfolgreich 
abgelegt haben. Auf Grund des § 28 des Berufsaus­
bildungsgesetzes, BGBI. Nr. 14211969, idF BGBI. 
Nr.232/1978 kann bzw. konnte gemäß der Ver­
ordnung BGBI. Nr. 356/1985 oder der früheren 
Verordnung BGBL Nr. 142/1970 (zuletzt geändert 
durch die Verordnung BGBI. Nr. 508/1980) durch 
den erfolgreichen Abschluß von in den Verordnun­
gen genannten Schulen die Lehrabschlußprüfung 
für bestimmte Lehrberufe ersetzt werden. Es wäre 
ungerechtfertigt, diese berufsausbildungsrechtliche 
Gleichstellung nicht auch bei den ,f.,ufnahmsvoraus­
setzungen für mittlere und höhere Schulen vorzuse­
hen. Daher ist eine entsprechende Gleichstellungs­
regelung' im neuen § 55, Abs. 2 vorgesehen, der 
gemäß dem letzten Satz des neugefaßten § 6-8 auch 
für die höheren Schulen gilt, soweit die Lehrab­
schlußprüfung besondere Aufnahmsvoraussetzung 
ist (dies ist bei den Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten für Berufstätige bei 
einer Aufnahme ohne Vorbereitungslehrgang der 
Fall). 

ZuZ5: 

Durch die 8. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
wurde dem § 43 ein neuer Abs. 2 eingefügt, wes­
halb die Abs. 2 und 3 die Bezeichnung ,,(3)" und 
,,( 4)" erhielten. Dementsprechend wären die V er­
weise in den §§ 57, 71,100 und 108 zu ändern. 

ZuZ6: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen -ausgeführt worden ist, sollen die Überleitungs­
lehrgänge gemäß Artikel II § 3 der 5. Schulorgani­
sationsgesetz-Novelle als Vorbereitungslehrgänge 
in das Regelschulwesen überführt werden. Die 
Vorbereitungslehrgänge sollen Personen, die die 
8. Schulstufe erfolgreich abgeschlossen und eine 
Lehrabschlußprüfung in einem der angestrebten 
Ausbildung im Rahmen einer höheren Schule ent­
sprechenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt haben, 
den Eintritt in einen höheren Jahrgang einer 
berufsbildenden höheren Schule ermöglichen. Im 
§ 59 soll die diesbezügliche Regelung im Hinblick 
auf den Eintritt in eine Höhere technische oder 
gewerbliche Lehranstalt vorgesehen werden. Es 
erscheint 'zweckmäßig, im vorliegenden Zusam­
menhang auch den Vorbereitungslehrgang für 
Höhere technische oder gewerbliche Lehranstalten 
für Berufstätige (vgL § 73 Abs. 1 lit. ades Schulor­
ganisationsgesetzes in der geltenden Fassung) zu 
regeln, da bereits derzeit Personen, die die Lehrab­
schlußprüfung erfolgreich abgelegt haben, diese 
Vorbereitungs lehrgänge besuchten, um keine 
Aufnahmsprüfung in die Höhere technische oder 
gewerbliche Lehranstalt für Berufstätige.ablegen zu 
müssen. Vorbereitungslehrgänge, die der Bildungs­
höhe nach mittlere Schulen sind (siehe § 3 Abs.2 
lit. b des Schulorganisationsgesetzes), können 
gemäß § 54 Abs. 2 dieses Gesetzes einer berufsbil­
denden höheren Schule eingegliedert werden. 

Schülern an Werkmeisterschulen soll die Mög­
lichkeit geboten werden, durch ein zusätzliches 
Angebot im Rahmen dieser Schulen gleichzeitig die 
Berechtigungen, die mit dem Besuch eines V orbe­
reitungslehrganges verbunden sind, zu erwerben. 
Dies wird durch den l~tzten Satz des Abs. 1 Z 2 
gewährleistet. 

Zu Z7: 

Die Ausführungen zu Z 4 treffen - mit Aus­
nahme der Bemerkungen zum V orbereitungslehr­

, gang für die Höheren techni.schen und gewerbli­
chen Lehranstalten für Berufstätige - auch hiF 
zu. 

ZuZ8: 

Die Neuformulierung des § 55 hinsichtlich der 
Aufnahmsprüfungen macht jeweils die diesbezügli­
chen Ausnahmeregelungen bei den einzelnen 
Schularten erforderlich. So wie dies im Rahmen der 
Z 6 für die gewerblichen, technischen und kunstge-
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werblichen mittleren Schulen und in Z 7 für die 
kaufmännischen mittleren Schulen erfolgt ist, muß 
dies auch im Rahmen des § 62 a hinsichtlich der 
mittleren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauen­
berufe erfolgen. 

ZuZ9: 

Ebenso wie für den Schulversuch "Aufbaulehr­
gänge" gemäß § 5 des ArtikelsII der 5. Schulorga­
nisationsgesetz-Novelle soll auch im Regelschulwe­
sen für die Aufnahme in einen Aufbaulehrgang 
keine Aufnahmsprüfung vorgeschrieben werden. 
Aus diesem Grunde muß § 68 ergänzt werden.Fer­
ner wird auf den zweiten Absatz der Ausführungen 
zu Z 4 verwiesen. 

Zu Z 10 und 11: 

Diese Entwurfsbestimmungen enthalten folgende 
N ovellierungsvorschläge: 

a) . Änderungen im Hinblick auf die besondere 
Regelung des Vorbereitungslehrganges für 
die Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten für Berufstätige im neuen §59 
Abs. 1 Z 2 lit. bund Abs. 2 und 

b) die Aufnahme des Aufbaulehrganges unter 
die Sonderformen der Höheren technischen­
und gewerblichen Lehranstalten. 

Die Regelung betreffend die Aufbaulehrgänge 
folgt der bewährten Schulversuchsgrundlage im 
Artikel II § 5 der 5. Schulorganisationsgesetz­
Novelle. 

Zu Z 12: 

Entsprechend den Schulversuchsergebnissen .sol­
len die Aufbaulehrgänge im kaufmännischen Schul­
wesen in das Regelschulwesen übergeführt werden. 

Zu Z 13: 

Ebenso wie im Rahmen der Höheren techni­
schen und gewerblichen Lehranstalten und der 
Handelsakademien sollen Aufbaulehrgänge auch 
zum Bildungsziel einer Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe führen können. Die 
diesbezüglichen Ergänzungen des § 77 sind hier 
vorgesehen. 

(In diesem Zusammenhang wird darauf hinge­
wiesen, daß es im Rahmen der Lehranstalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe die Schulversuche 
"Überleitungslehrgänge" nicht gab, sodaß diesbe­
zügliche Regelungen auch im Rahmen der Bestim­
mungen betreffend die Sonderformen der Fach­
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe [§ 62 a] 
nicht vorgesehen sind. Der sachliche Grund für die 
Nichtführung derartiger Schulversuche - obwohl 
dies auf Grund der geltenden Gesetzeslage theore­
tisch möglich gewesen wäre - liegt darin, daß das 
Ausbildungsziel der Lehranstalten für wirtschaftli­
che Frauenberufe derart weit gesteckt ist [vom 

hauswirtschaftlithen über den gastronomisch/frem­
denverkehrswirtschaftlichen bis zum kaufmänni­
schen Bereich], daß schwer auf der Ablegung einer 
einzigen Lehrabschlußprüfung aufbauend, das Bil­
dungsziel erreicht werden kann.) 

Zu Z 14 bis 16: 

Die Anforderungen an die Sozialarbeiter sind in 
den letzten Jahren stark gestiegen. Aus diesem 
Grund wurde wiederholt die Forderung nach einer 
Verlängerung der Ausbildung an den Akademien 
für Sozialarbeit erhoben. Eine Verlängerung auf 
sechs Semester, in deren Rahmen auch das Angebot 
eines Praxissemesters zur Verbesserung der prakti­
schen Ausbildung möglich ist, erscheint zweckmä­
ßig und wird daher vorgeschlagen. In diesem 
Zusammenhang sollten auch Kurse zur Fortbildung 
und zur Ausbildung in Spezial bereichen der Sozial­
arbeit für Absolventen der Akademie -für Sozialar­
beit ermöglicht werden (wie aus § 82 Abs. 3 in der 
Fassung des vorliegenden Art. I Z 15 hervorgeht, 
sollen in diese Kurse auch erfahrene Sozialarbeiter 
aufgenommen werden können, wenn deren erfolg­
reiche Teilnahme erwartet werden kann; diese 
strengen Voraussetzungen sind erforderlich, da es 
sich bei derartigen Kursen nur um Kurse auf Aka­
demieniveau handeln kann; für sonstige einschlä­
gige Lehrgänge und Kurse ist der Bereich der mitt­
leren Schulen für Sozialberufe im Schulorganisa­
tionsgesetz vorgesehen). Die Lehrplanbestimmun­
gen im § 81 enthalten dementsprechend im Abs. 1 
lit. d den Hinweis auf das Praxissemester; ferner 
soll der Pflichtgegenstand Lebenskunde, weil er in 
keinem Lehrplan einer höheren Schule mehr ent­
halten ist, und der Pflichtgegenstand Leibesübun­
gen, weil vielfach nicht mehr Jugendliche, sondern 
Berufsumsteiger und Frauen mit Kindern den V or­
bereitungslehrgang besuchen, entfallen; schließlich 
ist im Bereich der Lehrplangrundlagen auf die neu 
vorgesehenen Kurse und Lehrgänge Bedacht 
genommen. 

Bei den Aufnahmsvoraussetzunl?en in den V or­
bereitungslehrgang sind folgende Anderungen vor­
gesehen: 

Vorerst soll klargestellt werden, daß- der Auf­
nahmsbewerber das Bildungsangebot einer 
10. Schulstufe erfolgreich erlernt hat und nicht ein 
bloß zehnjähriger Schulbesuch ohne entsprechen­
den Ausbildungserfolg genügt. Ferner soll das 
Erfordernis einer Praxis im Sozialbereich entfallen, 
da sich die durch die 7. Schulorganisationsgesetz­
Novelle, BGBL Nr.365/1982, vorgesehene Ein­
schränkung auf Bewerber mit einer Praxis im 
Sozialbereich nicht bewährt hat. Aus diesem 
Grunde wurde eine allgemeine Berufspraxis ver­
langt, wozu auch die Tätigkeit im Haushalt zählen 
sollte. Gerade im Bereich der Sozialarbeit stellt sich 
jedoch die Frage, ob eine allfällige Arbeitslosigkeit 
ein Hinderungsgrund für eine Aufnahme sein 
sollte. Aus diesem Grunde wurde vom Vorschrei-
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ben einer Praxis Abstand genommen und dem in 
mehreren Stellungnahmen verlangten Mindestalter 
für die Aufnahme (Vollendung des 18. Lebensjah­
res spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme) ent­
'sprochen. Da die Vorschreibung einer Praxis im 
Sozialbereich, die nur für die Kandidaten ohne 
Reifeprüfung vorgeschrieben war, fallen soll, ist im 
Vorbereitungslehrgang ein berufskundlicher Ein­
führungsunterricht vorgesehen. 

So wie bisher soll die Ausbildung an der Akade­
mie für Sozialarbeit durch die Diplomprüfung 
beendet werden. Die Kurse zur Ausbildung in Spe­
zialbereichen der Sozialarbeit sollen durch Zusatz­
prüfungen zu dieser Diplomprüfung abgeschlossen 
werden können. Teilnehmer an Kursen zur Ausbil­
dung in Spezialbereichen und Fortbildungskursen, 
die keine Diplomprüfung abgelegt haben (vgl. § 82 
Abs. 3 in Artikel I Z 15) erhalten über die Ausbil­
dung im Spezialbereich ein normales Zeugnis und 
bei Fortbildungsveranstaltungen die üblichen Zeug­
nisse bzw. Bestätigungen. 

Zu Z 17: 

Die Entwicklung der Berufspädagogischen Aka­
demien von den seinerzeitigen Berufspädagogi­
schen Lehranstalten her brachte eine ständige 
Annäherung an die Pädagogischen Akademien, ins­
besondere im Bereich der Bildungsinhalte. Aus die­
sem Grunde erscheint es zweckmäßig, die im § 110 
umschriebene Aufgabe der Berufspädagogischen 
Akademien jener der Pädagogischen Akademien 
(vgl. § 118 des Schulorganisationsgesetzes) anzu­
passen, soweit es sich nicht um spezifische Aufga~ 
ben handelt. 

Zu Artikel 11 

Artikel V der 5. Schulorganisationsgesetz-No­
velle enthält fÜr das Bundes-Blindenerziehungsin­
stitut und das Bundesinstitut für Gehörlosenbil­
dung in Wien sowie für die Bundes-Berufsschule 
für Uhrmacher in Karlstein die im Hinblick auf die 
besondere Kompetenzlage (vgl. den Allgemeinen 
Teil) die unmittelbar anzuwendenden bundesge­
setzlichen Bestimmungen des Schulorganisations­
rechtes im Bereich der äußeren Organisation. Hie­
bei bezieht sich die Z 2 auf die Bundes-Berufs­
schule für Uhrmacher in Karlstein und die Z 3 auf 
alle genannten Pflichtschulen. I 

Zu Artikel III 

Dieser enthält die Inkrafttretensbestimmungen 
und die Vollziehungsklausel. 

Zum Inkrafttreten wird bemerkt: 
1. Die weitere Herabsetzung der Klassenschü­

lerhöchstzahlen (§ 51 Abs. 1) und die damit 
verbundene Änderung des § 51 Abs.2 wird 
mit 1. September 1987 (klassenweise aufstei­
gend) vorgesehen. Dies aus folgenden Grün­
den: § 51 ist eine Grundsatzbestimmung, wel­
che der Ausführung durch die Länder bedarf. 
Da anzunehmen ist, daß die im Entwurf vor­
liegende Novelle vom Nationalrat erst Ende 
der Frühjahrssession 1986 beschlossen werden 
kann, wäre eine rechtzeitige Beschlußfassung 
der Ausführungsgesetze durch die Landtage 
vor dem September 1986 nicht möglich, 
wobei zu bedenken ist, daß eine Inkraftset­
zung \:>ereits für das Schuljahr 1986/87 eine 
Vermehrung von Planstellen zur Folge haben 
müßte, deren stellenplanmäßige Vorsorge 
nicht gegeben ist. Das aufsteigende Inkrafttre­
ten erscheint im Hinblick auf die Schülerzah­
lenentwicklung und aus pädagogischen Grün­
den zweckmäßig. 

2. Bezüglich der Grundsatzbestimmung des § 51 
Abs. 3 (Verbesserung der Einrichtungsmög­
lichkeit von Schülergruppen an ganzjährigen 
Berufsschulen) wird von der Festlegung eines' 
bestimmten Inkrafttretenstermines· abgesehen, 
damit die Ausführungsgesetzgebung einen 
möglichst frühen Inkrafttretenstermin festle­
gen kann. Da im vorliegenden Fall eine 
Untergrenze vorgeschrieben wird, die vom 
Ausführungsgesetzgeber überschritten werden 
kann, ist -.,. im Gegensatz zur Herabsetzung 
einer Obergrenze - ein vom Grundsatzge­
setzgeber vorgeschriebener Inkrafttretenster­
min nur bei einem späteren Termin sinnvoll. 

3. Die Überführung der Schulversuche im 
berufsbildenden Schulwesen in das Regel­
schulwesen ist mit 1. September 1986 vorgese­
hen, um ein lückenloses Überführen zu 
gewährleisten. (vgl. die Ausführungen im All­
gemeinen Teil der Erläuterungen unter 
Punkt 2). 

4. Die Verlängerung der Ausbildung an den 
Akademien für Sozialarbeit ist im Hinblick 
auf die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten 
(insbesondere Lehrpläne) mit 1. September 
1987 vorgesehen. In diesem Zusammenhang 
wird auch auf die Übergangsbestimmung des 
Abs. 2 hingewiesen. 

5. Die Änderung der Aufgabe der Berufspäd­
agogischen Akademien (Artikel I Z 14) kann 
bereits mit 1. September 1986 erfolgen; sie ist 
nämlich nur formaler Natur, weil die neu 
'umschriebene_ Aufgabe bereits auf Grund des 
derzeitigen Lehrplanes erfüllt wird. 
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Mehraufwand 

Mit einem dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Bundesgesetz wäre folgender Mehraufwand 1) für den Bund verbunden: 

( .- 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1. Herabsetzung von Eröffnungszahlen im Pflichtschulbereich (Art. I Z 2, § 8 a 
Abs.3) 0,58 1,17 - - - -

2. Herabsetzung der Klassenschülerhöchstzahl an Berufsschulen 2) (Art. I Z 3, § 51 
Abs. 1 und Art. 11) - 3,1 6,35 1,15 - -

3. Teilungsm.öglichkeit in Warenkunde an Berufsschulen 2) (Art. I Z 3, § 51 Abs. 3) 0,43 0,87 - - - -

4. Verbesserte Einrichtungsmöglichkeit von Schülergruppen an ganzjährigen 
Berufsschulen 3) (Art. I Z 3, § 51 Abs. 3) 1,11 3,35 3,40 2,53 0,5 -

5. Überführung der Schulversuche im berufsbildenden Schulwesen 4) (Art. I Z 4 bis 
13) - - - - - -.. 

6. Verlängerung der Ausbildungsdauer an den Akademien für Sozialarbeit ,) (Art. I 
Z 14 bis 16) - - - - 5,5 -

7. Änderung der Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien (Art. I Z 17) - - - - - -

Anmerkungen: 

1) Der Mehraufwand wird in Millionen Schilling gegenüber dem jeweiligen Vorjahr angegeben, wobei beim Personalaufwand die Bezugsansätze des Jahres 
1986 den Berechnungen zugrunde gelegt wurden. 

2) Der ausgewiesene Mehraufwand enthält nur den durch diese Maßnahme für den Bund auftretenden Aufwand; der Bund hat auf Grund der Verfassungs­
rechtslage und des § 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 544/1984, nur 50 vH des Mehrbedarfes an Berufsschullehrern zu tragen. Hiebei wurde 
auf Grund der aus EDV-gestützter Simulation gewonnenen Annahme ausgegangen, daß sich der Schülerrückgang von durchschnittlich 3% in abgeschwäch­
ter Form auf die Klassenanzahl auswirkt (hiebei wurde berücksichtigt, daß in einzelnen Bundesländern kein Rückgang der L6hrlingszahl zu erwarten ist). 
Die Länder haben einen zusätzlichen Lehrerpersonalaufwand in gleicher Höhe wie der Bund zu tragen; hiezu kommt der zusätzliche Sachaufwand, der län­
derweise sehr unterschiedlich ist, sodaß er nicht in die generelle Übersicht aufgenommen werden kann. 

3) Die Ausführungen unter Anmerkung 2 treffen hier sinngemäß zu. 
4) Da die Anzahl der Schulversuche weit unter der zulässigen Höchstzahl liegt, ist eine Ausweitung der Standorte und somit der Kosten nicht zu erwarten. 

Vielmehr entfallen durch das Auslaufen der Schulversuche ab September 1986 die Abgeltungen gemäß der Verordnung BGBI. Nr. 484/1977 in einer Höhe 
von zirka 4,5 Millionen Schilling jährlich. 

') Personal- und Sachaufwand, unter der Annahme, daß mit den vorhandenen Räumen das Auslangen gefunden werden kann. 
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Textgegenüberstellung ...... 
~ 

Geltende Fassung 

§ 6. (2) ... Für Berufspädagogische Akademien und Pädagogische Akademien 
kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport im Lehrplan von einer 
Auf teilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen (einschließlich der Fest­
legung des Stundenausmaßes auf die einzelnen Schulstufen) absehen; in diesem 
Fall hat der Direktor nach den örtlichen Erfordernissen das Stundenausmaß im 
Rahmen der vom Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport erlassenen 
Verordnung festzulegen sowie durch Anschlag in der betreffenden Akademie 
kundzumachen und obliegt die Lehrstoffverteilung dem jeweils unterrichtenden 
Lehrer. 

§ 8 a. (3) ... Die Mindestzahl von Anmeldungen für die Abhaltung eines 
,alternativen Pflichtgegenstandes, eines Freigegenstandes oder einer unverbindli­
chen Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirtschaft 12 nicht unter­
schreiten; die Mindestzahl für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit. aa 
darf 8, jene für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit. cc 6 nicht unter­
schreiten und jeweils 12 nicht überschreiten, für den Förderunterricht in der 
Grundschule und der Sonderschule in allen Fällen jedoch 3 nicht unterschreiten 
und 10 nicht überschreiten. 

§ 51. (1) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule darf 33 nicht übersteigen 
und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen (zB Zur 
Erhaltung der Verfachlichung oder zur Aufnahme der Berufsschulpflichtigen) 
ein Abweichen erforderlich ist, hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz 
zuständige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters und des Landesschulrates 
zu entscheiden. . 

, (2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, daß der Unterricht in 
Leibesübungen, Maschinschreiben, Stenotypie und lebender Fremdsprache sowie 
in den praktischen Unterrichtsgegenständen statt für die gesamte Klasse in Schü­
lergruppen zu erteilen ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann ferner bestim­
men, daß der Unterricht in Fachzeichnen statt für die gesamte Klasse in Schüler-

Entwurf 

§ 6. (2) ... Für Akademien für Sozialarbeit, Berufspädagogische Akademien 
und Pädagogische Akademien kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport im Lehrplan von einer Auf teilung des Lehrstoffes auf die einzelnen 
Schulstufen (einschließlich der Festlegung des Stundenausmaßes auf die einzel­
nen Schulstufen) absehen; in diesem Fall hat der Direktor nach den örtlichen 
Erfordernissen das Stundenausmaß im Rahmen der vom Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport erlassenen Verordnung festzulegen sowie durch 
Anschlag in der betreffenden Akademie kundzumachen und obliegt die Lehr­
stoffverteilung dem jeweils unterrichtenden Lehrer. 

§ 8 a. (3) ... Die Mindestzahl von Anmeldungen für die Abhaltung eines 
alternativen Pflichtgegel1standes, eines Freigegenstandes oder einer unverbindli­
c;hen Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirtschaft 12 nicht unter­
schreiten; an Sonderschulen darf bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 
15 Schülern die Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen 8, bei einer Klas- ~ 
senschülerhöchstzahl von 10 die Mindestzahl von 6 und bei, einer Klassenschü- ~ 
lerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl von 5 Schülern nicht unterschreiten; die, ~ 
Mindestzahl für den Förderunterricht gemäß § 8 'lit. f sublit. aa darf 8, jene für ~ 
den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sublit. cc 6 nicht unterschreiten und jeweils g" 
12 nicht überschreiten, für den Förderunterricht in der Grundschule und der Jq 
Sonderschule in allen Fällen jedoch 3 nicht unterschreiten und 10 nicht über- ~ 
schreiten. Die Mindestzahl für die Weiterführung von Freigegenständen darf die 
Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen nicht um mehr als 3, sofern die 
Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen unter 12 liegt, um nicht mehr als 
2 unterschreiten. ' 

§ 51. (1) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule darf 30 nicht übersteigen 
und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen (zB zur 
Erhaltung der Verfachlichung oder zur Aufnahme der Berufsschulpflichtigen) 
ein Abweichen erforderlich ist, hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz 
zuständige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters und des Landesschulrates 
zu entscheiden. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu. bestimmen, daß der Unterricht in 
Maschinschreiben, Stenotypie und lebenoer Fremdsprache sowie in den prakti­
schen Unterrichtsgegenständen statt für, die gesamte Klasse in Schülergruppen 
zu erteilen ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann ferner bestimmen, 'daß der 
Unterricht in Warenkunde für Schüler unterschiedlicher Fachbereiche sowie in 
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Gel t end e Fa s s'u n g 

gruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in Schüler­
gruppen zu erteilen ist, darf für den Unterricht in Leibesübungen 30, in Ma­
schinschreiben, Stenotypie und lebender Fr:emdsprache 25, in Fachzeichnen upd 
in den praktischen Unterrichtsgegenständen 20 nicht unterschreiten; die Ausfüh­
rungsgesetzgebung kann jedoch - wenn dies die räumliche Ausstattung erfor­
dert - bestimmen, daß die für die Teilung in Schülergruppen festzusetzende 
Schülerzahl für den Unterricht in praktischen Unterrichtsgegenständen 18 nicht 
unterschreiten darf; dies gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes in Leibes­
übungen nach Geschlechtern und für die praktischen Unterrichtsgegenstände, 
soweit aus Sicherheitsgründen eine niedere Zahl erfordedich ist. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl 
Schülergruppen im Hinblick auf die Führung von Leistungsgruppen zu bilden 
sind. Die Schülerzahl, bei welcher zwei Schülergruppen zu bilden sind, darf 20 
nicht unterschreiten; darüber hinaus darf jeweils eine weitere Schülergruppe bei 
mindestens 20 Schülern vorgesehen werden. Die Zahl der Schülergruppen darf 
an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen die Anzahl der Parallelklas­
sen (alle. Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen auf 
einer Stufe) um nicht mehr als 1, ab 5 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 10 
Klassen um nicht mehr als 3, ab 15 Klassen um nicht mehr als 4 und ab 20 Klas~ 
sen um nicht mehr als 5, an lehrgangsmäßigen Berufsschulen die Anzahl der 
Parallelklassen (die Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberu­
fen eines Lehrganges auf einer Stufe) um nicht mehr als 1, ab 6 Parallelklassen 
um nicht mehr als 2, ab n Klassen um nicht mehr als 3 und ab 16 Klassen um 
nicht mehr als 4 übersteigen. 

§ 55. Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende mittlere Schule 
ist - soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist - die erfolgreiche Erfül­
lung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht sowie - ausgenommen 
bei Lehrgängen und Kursen - die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprü­
fung, durch welche die geistige und körperliche Eignung. des Schülers für die 
betreffende Fachrichtung festzustellen ist. Die näheren Vorschriften über die 
Aufnahmsprüfung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz geregelt. 

Entwurf 

Fachzeichnen statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Die 
Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen ist, darf 
für den Unterricht in Maschinschreiben, Stenotypie, lebender Fremdsprache und 
Warenkunde 25, in Fachzeichnen und in den praktischen Unterrichtsgegenstän­
den 20 nicht unterschreiten; die Ausführungsgesetzgebung kann jedoch - wenn 
dies die räumliche Ausstattung erfordert - bestimmen, daß die für die Teilung 
in Schülergruppen festzusetzende Schülerzahl für den Unterricht in praktischen 
Unterrichtsgegenständen 18 nicht unterschreiten darf; dies gilt nicht für die 
praktischen Unterrichtsgegenstände, soweit aus Sicherheitsgründen eine niedri~ 
gere Zahl erforderlich ist. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher Schülerzahl 
Schülergruppen im Hinblick auf die Führung von Leistungsgruppen zu bilden 
sind. Die Schülerzahl, bei welcher zwei Schülergruppen zu bilden sind, darf 20 
nicht unterschreiten; darüber hinaus darf jeweils eine weitere Schülergruppe bei 
mindestens 20 Schülern vorgesehen werden. An ganzjährigen und saisonmäßi­
gen Berufsschulen dürfen bei 2 oder 3 Parallelklassen höchstens 4 Schülergrup­
pen, bei 4 Parallelklassen höchstens 6 Schülergruppen, bei 5 Parallelklassen in 
der Regel höchstens 7 Schülergruppen gebildet werden und darf ab 6 Parallel­
klassen die Anzahl der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen um nicht 
mehr als 2, ab 10 Parallelklassen um nicht mehr als 3, ab 15 Parallelklassen um 
nicht mehr als 4 und ab 20 Parallelklassen umd nicht mehr als 5 übersteige~; hie­
bei gelten als Parallelklassen alle Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe 
von Lehrberufen auf einer Stufe. An lehrgangsmäßigen Berufsschulen darf die' 
Anzahl der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 1, 
ab 6 Parallelklasse.n um nicht mehr als 2, ab 11 Klassen um nicht mehr als 3 und 
ab 16 Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen; hiebei gelten als Parallel­
klassen die Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen eines 
Lehrganges auf einer Stufe. 

§ 55. (1) Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende mittlere 
Schule ist - soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist - die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht sowie die erfolgrei­
che Ablegung einer Aufnahmsprüfung, durch welche die geistige und körperli­
che Eignung des Schülers für die betreffende Fachrichtung festzustellen ist. 

(2) Soweit im folgenden die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung 
vorgeschrieben ist, ist dieser der Abschluß einer Schule gleichzusetzen, der 
gemäß § 28 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl.Nr. 142/1969, die Lehrab­
schlußprüfung ersetzt. 
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Geltende Fassung 

§ 57. Die Zahl der Schüler einer Klasse einer berufsbildenden mittleren Schule 
soll im allgemeinen30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die Bestimmun­
gen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

§ 59. (1) Als Sonderformen der gewerblichen, technischen und kunstgewerbli­
chen Fachschulen können Lehrgänge und Kurse zur fachlichen Weiterbildung 
eingerichtet werden, die bis zu vier Jahren umfassen. Solche SonderformeiJ. sind 
insbesondere: 

a) Gewerbliche Meisterschulen und Meisterklassen für Personen mit abge­
schlossener Berufsausbildung zur Erweiterung der Fachbildung; 

b ) Werkmeisterschulen und Bauhandwerkerschulen zur Erweiterung der 
Fachbildung von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung; 

c) kunstgewerbliche Meisterschulen und Meisterklassen zur fachlichen Wei­
terbildung von Personen, die ihre besondere Eignung hiefür durch die 
erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung nachgewiesen haben; 

d) Speziallehrgänge für Personen, die eine mittlere oder höhere Schule 
erfolgreich abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung erfolgreich abge­
legt haben, zur Vermittlung einer Spezialausbildung oder Ergänzung ihrer 
Fachausbildung. 

Die Lehrgänge und Kurse können auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden. 

Entwurf 

§ 57 •... § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 3 und 4 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

§ 59. (1) Als Sonderformen der gewerblichen, technischen und kunstgewerbli­
chen Fachschulen können geführt werden: 

1. Lehrgänge und Kurse zur fachlichen Weiterbildung, die bis zu vier Jahren 
umfassen; solche Sondedormen sind insbesondere: 
a) Gewerbliche Meisterschulen und Meisterklassen für Personen mit 

abgeschlossener Berufsausbildung zur Erweiterung der Fachbildung; 
b ) Werkmeisterschulen und Bauhandwerkerschulen zur Erweiterung der 

Fachbildung von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung; 
c) kunstgewerbliche Meisterschulen und Meisterklassen zur fachlichen 

Weiterbildung von Personen, die ihre besondere Eignung hiefür durch 
die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung nachgewiesen haben; 
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d) Speziallehrgänge für Personen, die eine mittlere oder höhere Schule 
, erfolgreich abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung erfolgreich 

abgelegt haben, zur Vermittlung einer Spezialausbildung oder Ergän-
zung ihrer Fachausbildung; 1r. 

2. Vorbereitungslehrgänge, die ein oder zwei Semester umfassen, ;;;-
a) zur Vorbereitung zum Eintritt in den III. Jahrgang einer Höheren tech- g 

nischen oder gewerblichen Lehranstalt oder in einen Aufbaulehrgang 
entsprechender Fachrichtung ohne. Aufnahmsprüfung für Personen, die 
die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen und eine Lehrabschluß­
prüfung in einem der Fachrichtung entsprechenden Lehrberuf erfolg­
reich abgelegt haben; 

b) zur Vorbereitung zum Eintritt in eine Höhere technische oder gewerb-­
liehe Lehranstalt für Berufstätige ohne Aufnahmsprüfung für Personen, 
die die achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben. Der Bundes­
minister für Unterricht, Kunst und Sport hat durch Verordnung zu 
bestimmen, daß Personen, die eine Lehrabschlußprüfung in einem der 
Fachrichtung entsprechenden Lehrberuf abgelegt und den Vorberei­
tungslehrgang erfolgreich abgeschlossen haben, zum Eintritt in den 
11. Jahrgang einer Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt 
für Berufstätige berechtigt sind, sofern dies im Hinblick auf den Lehr­
abschluß und die Lehrpläne des betreffenden Vorbereitungslehrganges 
und der betreffenden Fachrichtung der Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt für Berufstätige gerechtfertigt ist. 
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Geltende Fassung 

(2) Für die Lehrpläne sind die Bestimmungen des § 58 Abs. 4 nach den Erfor­
dernissen der betreffenden Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

§61.(1) ..... 

Entwurf 

Schüler, die eine Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben 
und durch einen zusätzlichen Unterricht die Kenntnisse eines Vorberei­
tungslehrganges nachweisen, sind den Absolventen des betreffenden 
Vorbereitungslehrganges gleichgestellt. 
Für die Aufnahme in die unter diesen Absatz fallenden Sonderformen 
ist - abgesehen von der Eignungsprüfung für kunstgewerbliche Mei­
sterschulen und Meisterklassen (2 1 lit. c) - die Ablegung einer Auf­
nahmsprüfung nicht erforderlich. Diese Sonderformen können auch als 
Schulen für Berufstätige geführt werden. 

(2) Für die Lehrpläne der in Abs. 1 genannten Sonderformen sind die Bestim­
mungen des § 58 Abs. 4 nach den Erfordernissen der betreffenden Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden. Die Lehrpläne der Vorbereitungslehrgänge gemäß 
Abs. 1 2 2 lit. b haben für Bewerber, die keine Lehrabschlußprüfung in einem 
entsprechenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt oder keine einschlägige' Fach­
schule oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben, einen zusätzli-
chen praktischen Unterricht vorzusehen. 0 

§61.(1) ..... 

d) Vorbereitungs lehrgänge zur Vorbereitung zum Eintritt in den III. Jahr­
gang einer Handelsakademie oder in den III. Jahrgang einer Handelsaka­
demie für Berufstätige oder in einen Aufbaulehrgang kaufmännischer Art 
ohne Aufnahmsprüfung für Personen, die die achte Schtilstufe erfolgreich 
abgeschlossen und die Lehrabschlußprüfung in einem Lehrberuf kaufmän­
nischer Richtung erfolgreich abgelegt haben, mit der Dauer von einem 
Jahr. Die Vorbereitungslehrgänge können auch als Schulen für Berufstä­
tige geführt werden. Für den Lehrplan sind die Bestimmungen des § 60 
Abs. 2 nach den Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 
Für die Aufnahme in die Sonderformen ist die Ablegung einer Aufnahms­
prüfung nicht erforderlich. 

Dem § 62 a wird angefügt: 

Für die Aufnahme in die Sortderformen ist die Ablegung einer Aufnahmsprü­
fung nicht erforderlich. 

-.0 ...., 
0"-

0-
('1) ... 
t:d 
~. 

cf 
('1) 

::l 

...-
'I 

936 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
17 von 24

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

§ 68. Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende höhere Schule 
ist die erfolgreiche Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung, durch welch~ die gei­
stige und körperliche Eignung des Schülers für die betreffende Fachrichtung , 
festzustellen ist: Die Aufnahmsprüfung entfällt bei den Sonderformen für 
Berufstätige, Kollegs und Speziallehrgängen, soweit für diese nicht anderes 
bestimmt ist.' 

§ 71. Die Zahl der Schüle; ei~er Klasse einer berufsbildenden höheren Schule 
soll. im allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die Bestimmun­
gen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

§ 73. (1) Als Sonderformen der Höheren technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten können geführt werden: ' 

. a) Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigenBildungsgang Personen, die das 
17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und 
eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben einge­
treten sind, zum Bildungsziel der Höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ferner die 
erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf oder der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Fachschule 
oder Werkmeisterschule sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms­
prüfung über den Lehrstoff des Vorbereitungslehrganges\ (Abs.5); für 
Bewerber, die weder eine Lehrabschlußprüfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf erfolgreich abgelegt noch eine einschlägige Fachschule oder 
Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben, ist der erfolgreiche 
Besuch des Vorbereitungslehrganges (Abs.5) Aufnahmsvoraussetzung; 
der erfolgreiche Abschluß des Vorbereitungslehrganges (Abs. 5) ersetzt 
die Aufnahmsprufung. 

Entwurf 

§ 68. Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende höhere Schule 
ist die erfolgreiche Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung, durch welche die gei­
stige und körperliche Eignung des Schülers für die betreffende Fachrichtung 
festzustellen ist. Die Aufnahmsprüfung entfällt bei den Sonderformen für 
Berufstätige, Kollegs, Aufbaulehrgängen und Speziallehrgängen, soweit für 

·diese nicht anderes bestimmt ist.§ 55 Abs. 2 ist anzuwenden. 

§ 71. ... § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 3 und 4 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

§ 73. 0) Als Sonderformen der Höheren technischen und gewerblichen Lehr­
anstalten können geführt werden: 

a) Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bildungsgang Personen, die das 
17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und 
eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben einge­
treten sind, zum Bildungsziel der Höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ferner die 
erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf oder der erfolgreiche Abschluß einer einschlägigen Fachschule 
oder Werkmeisterschule sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms­
prüfung über den Lehrstoff des Vorbereitungs lehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 
lit. b); für Bewerber, die weder eine Lehrabschlußprufung in einem ent­
sprechenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt noch eine einschlägige Fach­
schule oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen haben, ist der 
erfolgreiche Besuch des Vorbereitungslehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 lit. b) 
Aufnahmsvoraussetzung ; der erfolgreiche Abschluß des V orbereitungs­
lehrganges ersetzt die Aufnahmsprufung. 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, in einem zwei- oder dreijäh­
rigen Bildungsgang Personen, die eine Fachschule oder einen Vorberei­
tungslehrgang gleicher oder verwandter Fachrichtung erfolgreich abge­
schlossen haben, zum Bildungsziel einer Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt zu führen. Der Ausbildungsgang wird durch eine 
Reifeprüfung abgeschlossen. Aufbaulehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbildungs­
dauer, geführt werden. 
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Geltende Fassung -

b) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem viersemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu vermitteln. V oraus­
setzung für die Aufnahme ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer berufsbildenden höheren Schule anderer Art oder einer sonstigen 
höheren Schule. Der Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprüfung 
abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­
legs können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung de~ Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezial ausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 
für Berufstätige (Abs. 1 lit. a) haben sich unter Bedachtnahme auf die besondere 
Aufgabe 'dieser Schulen im wesentlichen nach den Lehrplänen gemäß § 72 Abs. 5 
zu rkhten, wobei der Werkstättenunterricht oder sonstige praktische Unterricht 
entfallen kann. Für die Lehrpläne der Kollegs (Abs. 1 lit. b) gelten die Bestim­
mungen des § 72 Abs. 5 mit der Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unter­
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im wesentlichen 
bereits in dem vor dem Besuch des Kollegs zurückgeiegten.Bildungsgang vorge­
sehen sind. Für die Lehrpläne der Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. c) sind die Bestim­
mungen des ,§ 72 Abs.5 nach den Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß 
anzuwenden, wobei je nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen für Absol­
venten bestimmter Vorbildung vorgenommen werden können. 

/ 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) Zur Vorbereitung auf die Aufnahme in eine Höhere technische oder. 
gewerbliche Lehranstalt für Berufstätige können einjährige Vorbereitungslehr­
gänge eingerichtet werden. Für deri Lehrplan solcher Vorbereitungslehrgänge 
sind die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen-

Entwurf 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem ,viersemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt zu vermitteln. V or­
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü­
fung einer berufsbildenden höheren Schule anderer Art oder einer sonsti­
gen höheren Schule. Der Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprüfung 
abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­
legs können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 
für Berufstätige (Abs. 1 lit. a) und der Aufbaulehrgänge (Abs. 1 lit. b) haben sich 
unter Bedachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser Schulen im wesentlichen 
nach den Lehrplänen gemäß § 72 Abs. 5 zu richten, wobei der Werkstätten unter­
richt oder sonstige praktische Unterricht entfallen kann. Für die Lehrpläne der 
Kollegs (Abs. 1 lit. c) gelten die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 mit der Maßgabe, 
daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegenstä~de bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorgesehen sind. Für die Lehrpläne der 
Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 nach den 
Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Aus­
bildungsziel Einschränkungen für Absolventen bestimmter Vorbildung vorge­
nommen werden können. 

(3) ... .. 

(4) ... .. 

(5) entfällt 
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Geltende Fassung 

den, daß nur jene Unterrichtsgegenstände vorzusehen sind, die für die Erwer­
bung des für die Aufnahme in die Höhere Lehranstalt für Berufstätige erforderli­
chen Bildungsstandes notwendig sind; für jene Bewerber, die keine Lehrab­
schlußprüfung in einem entsprechenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt oder 
keine einschlägige Fachschule oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlos­
sen haben, ist ein zusätzlicher praktischer Unterricht vorzusehen. 

§ 75. (1) Als Sonderformen der Handelsakademie können geführt werden: 
a) Handelsakademien für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in einem 

vierjährigen Bildungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung abge­
schlossen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungs­
ziel der Handelsakademie zu führen. 

b) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem dreisemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
Handelsakademie zu vermitteln. Voraussetzung für die Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer berufsbildenden höheren 
Schule anderer Art oder einer sonstigen höheren Schule. Der Ausbildungs­
gang wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen, die auf jene Unter­
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im wesent­
lichen bereits durch den vor dem Besuch des Kollegs zurückgelegten Bil­
dungsgang nachgewiesen sind. Kollegs können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbildungs­
dauer, geführt werden. 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. . 

Entwurf 

§ 75. (1) Als Sonderformen der Handelsakademie können geführt werden: 
a) Handelsakademien für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in einem 

vierjährigen Bildungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme vollenden und eine Berufsausbildung abge­
schlossen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum Bildungs­
ziel der Handelsakademie zu führen. 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, in einem zweijährigen Bil­
dungsgang Personen, die eine Handelsschule oder einen V orbereitungs­
lehrgang kaufmännischer Richtung erfolgreich abgeschlossen haben, zum 
Bildungsziel einer Handelsakademie zu führen. Der Ausbildungsgang 
wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. Aufbaulehrgänge können 
auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem dreisemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
Handelsakademie zu vermitteln. Voraussetzung für die Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer berufsbildenden höheren 
Schule anderer Art oder einer sonstigen höheren Schule. Der Ausbildungs­
gang wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen, die auf jene Unter­
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im wesent­
lichen bereits durch den vor dem Besu<;:h des Kollegs zurückgelegten Bil­
dungsgang nachgewiesen sind. Kollegs können auch als Schulen für 
Berufstätige, erforderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbildungs­
dauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 
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Geltende Fassung 

(2) Die Lehrpläne der Handelsakademie für Berufstätige (Abs. 1 lit. a) haben 
sich unter Bedachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser Schule im wesentli­
chen nach den Lehrplänen gemäß § 74 Abs. 2 zu richten. Für die Lehrpläne des 
Kollegs (Abs. llit. b) gelten die Bestimmungen des § 74 Abs. 2 mit der Maßgabe, 
daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorgesehen sind. Für die Lehrpläne der 
Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. c) sind die Bestimmungen des § 74 Abs. 2 nach den 
Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Aus­
bildungsziel Einschränkungen für Absolventen bestimmter Vorbildung vorge-
nommen werden können. . 

§ 77. (1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe können geführt werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe für Berufstätige, 
welche die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bildungsgang Frauen, die 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden 
und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 
(einschließlich der Tätigkeit im eigenen Haushalt) eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Höherrn Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe zu 
führen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ferner eine mindestens zwei­
jährige facheinschlägige praktische Tätigkeit (einschließlich der Tätigkeit 
im eigenen Haushalt). 

. b) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem dreisemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe zu vermitteln. Vor­
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü­
fung einer berufsbildenden höheren Schule anderer Art oder einer sonsti­
gen höheren Schule.· Der Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprüfung 
abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 

Entwurf 

(2) Die Lehrpläne der Handelsakademie für Berufstätige (Abs. 1 lit. a) und 
Aufbaulehrgänge (Abs. 1 lit. b) haben sich unter Bed:,tchtnahme auf die beson­
dere Aufgabe dieser Schule im wesentlichen nach den Lehrplänen gemäß § 74 
Abs. 2 zu richten. Für die Lehrpläne des Kollegs (Abs. 1 lit. c) gelten die Bestim­
mungen des § 74 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unter­
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im yvesentlichen 
bereits in dem vor dem Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorge­
sehen sind. Für die Lehrpläne der Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. d) sind die 
Bestimmungen des § 74 Abs. 2 nach den Erfordernissen der Ausbildung sinnge­
mäß anzuwenden, wobei je nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen für 
Absolventen bestimmter Vorbildung vorgenommen werden können. 

§ 77. (1) Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe können geführt werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe für Berufstätige, 
welche die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bildungsgang Personen, 
die das 17. Lebensjahr spätestens im KalenderjahJ; der Aufnahme vollen­
den und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsle­
ben (einschließlich der Tätigkeit im eigenen Haushalt) eingetreten sind, 
zum Bildungsziel der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenbe­
rufe zu führen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ferner eine minde­
stt~ns zweijährige facheinschlägige praktische Tätigkeit (einschließlich der 
Tätigkeit im eigenen Haushalt). 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, in einem dreijährigen Bil­
dungsgang Personen, die eine dreijährige Fachschule für wirtschaftliche 
Frauenberufe erfolgreich abgeschlossen haben, zum Bildungsziel einer 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe zu führen. Der Aus­
bildungsgang wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. AUfbaulehr­
gänge können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem dreisemestrigen Bildungs­
gang Absolventen von höheren Schulen ergänzend das Bildungsgut einer 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe zu vermitteln. V or­
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü­
fung einer berufsbildenden höheren Schule anderer Art oder einer sonsti­
gen höheren Schule. Der Ausbildungsga.ng wird durch eine Reifeprüfung 
abgeschlossen, die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
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Geltende Fassung 

beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
Besuch der Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­
legs können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die' eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 

(2) Die Lehrplän'e der Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenbe­
nife für Berufstätige (Abs. 1 lit. a) haben sich unter Bedachtnahme auf die beson­
dere Aufgabe dieser Schulen im wesentlichen nach den Lehrplä~en gemäß § 16 
Abs. 2 zu richten. Für die Lehrpläne der Kollegs (Abs. 1 lit. b) gelten die Bestim­
mungen des § 76 Abs. 2 mit der Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unter­
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken'ist, die nicht im wesentlichen 
bereits in dem vor dem Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorge­
sehen sind. Für die Lehrpläne der Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. c) sind die Bestim­
mungen des § 76 Abs.2 nach den Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß 
anzuwenden, wobei je nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen für Absol­
venten bestimmter Vorbildung vorgenommen werden können. 

Aufbau der Akademie für Sozialarbeit 

§ 80. Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt vier Semester und für Aufnahme­
werber ohne Reifeprüfung einer höheren Schule außerdem einen einjährigen 
Vorbereitungslehrgang. Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als Schule für 
Berufstätige unter allfälliger entsprechender Verlängerung der Ausbildungs­
dauer geführt werden. 

Entwurf 

beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
. Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol­

legs können auch als Schulen für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, Personen, die eine höhere 
Schule oder im betreffenden Fachbereich einen mittleren Speziallehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, eine Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie haben bis zu vier Semester zu 
umfassen. Die Speziallehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenbe­
rufe für Berufstätige (Abs. llit. a) und Aufbaulehrgänge (Abs. 1lit. b) haben sich 
unter Bedachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser Schule im wesentlichen 
nach den Lehrplänen 'gemäß § 76 Abs. 2 zu r.ichteii. Für die Lehrpläne des Kol­
legs (Abs. 1 lit. c) gelten die Bestimmungen des § 76 Abs. 2 mit der Maßgabe, 
daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorgesehen sind. Für die Lehrpläne der 
Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des § 76 Abs. 2 nach den 
Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Aus­
bildungsziel Einschränkungen für Absolventen bestimmter Vorbildung vorge­
nommen werden können. 

Aufbau der Akademie für Sozialarbeit 

§ 80. (1) Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt sechs Semester und für Auf­
nahmswerber ohne Reifeprüfung einer höheren Schule außerdem einen einjähri­
gen Vorbereitungslehrgang. 

(2) Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als Schule für Berufstätige unter 
allfälliger entsprechender Verlängerung der Ausbildungsdauer geführt werden. 

(3) An den Akademien für Sozialarbeit können auch Kurse zur Fortbildung 
und zur Ausbildung in Spezialbereichen der Sozialarbeit für Absolventen der 
Akademie für Sozialarbeit geführt werden. 
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Geltende Fassung 

Lehrplan der Akademie für Sozialarbeit 

§ 81. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für Sozialarbeit sind als Pflichtge­
genstände vorzusehen: 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbesondere Religion sowie psycholo­
gische, pädagogische, medizinische, rechtliche, soziologische und wirt­
schaftliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlich sind; 
d) Praktika. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) des Vorbereitungslehrgangesder Akademie für Sozial­
arbeit sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Biologie und Umweltkunde, Mathematik, Physik und 
Chemie, Lebenskunde, Philosophischer Einführungsunterricht, Bildnerische 
Erziehung, Musikerziehung, Leibesübungen. 

(3) In den Lehrplänen ist entsprechend den Bildungszielen und Bildungsinhal­
ten der einzelnen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der Unterricht als 
Vorlesung, Seminar oder Übung zu erfolgen hat. 

§82.(1) ..... 

(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Sozialarbeit, welche durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweisen 
ist, können auch Personen, und_zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufgenom­
men werden, die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch eine über die Erfül­
lung der Schulpflicht hinausreichende mindestens einjährige Schulbildung oder 
eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie in beiden Fällen eine mindestens 
neunmonatige Praxis im Sozialbereich mindestens im halben Ausmaß einer V oll­
beschäftigung nachweisen können, wobei der Praxisnachwei~ bei einem geringe­
ren· Beschäftigungsausmaß durch entsprechend längere Praxis dauer erbracht 
werden kann. 

(3) ..... 

Entwurf 

Lehrplan der Akademie für Sozialarbeit 

§ 81, (1) Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für Sozialarbeit sind als Pflichtge­
genstände vorzusehen: 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbesondere Religion sowie psycholo­
gische, pädagogische, medizinische, rechtliche, soziologische und wirt­
schaftliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlich sind; 
d) ein Praxissemester sowie sonstige Praktika. 

(2) Im Lehrplan des Vorbereitungslehrganges (§ 80 Abs. 1) sind als Pflichtge­
genstände vorzusehen: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, Geschichte 
und Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Biolo­
gie und Umweltkunde, Mathematik, Physik, Chemie, Berufskundlicher Einfüh­
rungsunterricht, Philosophischer Einführungsunterricht, Bildnerische Erziehung, 
Musikerziehung. 

(3) Für Lehrpläne für Kurse (§ 80 Abs. 3) ist Abs. 1 nach den Erfordernissen 
der Ausbildung sinngemäß anzuwenden. 

(4) In den Lehrplänen ist entsprechend den Bildungszielen und Bildungsinhal­
ten der einzelnen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der Unterricht als 
Vorlesung, Seminar oder Übung zu erfolgen hat. 

§82.(1) ..... 

(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Sozialarbeit, welche durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweisen 
ist, können auch Personen, und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufgenom­
men werden, die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch den erfolgreichen 
Abschluß der zehnten Schulstufe oder eine mindestens zweijährige Berufsausbil­
dung nachweisen können sowie das 18. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr 
der Aufnahme vollenden. 

(3) In im § 80 Abs. 3 genannte Kurse können auch erfahrene Sozialarbeiter 
aufgenommen werden, sofern deren erfolgreiche Teilnahme erwartet werden 
kann. . 

(4) ..... 

"-D 
W 

'" 0-
(l> ., 
t::e 
!:!. 

~ 
(l> 

::l 

N ..., 

936 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
23 von 24

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende FaSsung 

Diplomprüfung 

§ 83. Die Ausbildung an det Akademie für Sozialarbeit wird durch die 
Diplomprüfung beendet. 

§ 100. Die Zahl der Schül~r einer Klasse einer BIldungsanstalt für Kindergar­
tenpädagogik soll im allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die 
Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 finden Anwendung. 

§ 108. Die Zahi der Schüler einer Klasse einer Bildungsanstalt für Etzieher 
soll im allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht übersteigen. Die Bestimmun­
gen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

Auf g ab e der B e ru f s p ä d a g 0 gi s c h e n A k ade m i e n 

§ 110. Die Berufspädagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend 
auf dem Bildungsgut einer höheren Schule, einer Meisterausbildung oder gleich­
wertigen Befähigung jenes fachliche Wissen und Können zu vermitteln, das zur 
Ausübung des Berufes als Lehrer für berufsbildende Pflichtschulen, als Lehret 
für den hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbilden­
den mittleren und höheren Schulen sowie als Lehrer für Stenotypie, Phonotypie 
und Textverarbeitung befähigt. Ferner können die Berufspädagogischen Akade­
mien entsprechend den unterrichtliche,n Erfordernissen berufspädagogische Tat­
sachenforschung betreiben. 

Entwurf 

Diplomprüfung 

§ 83. (1) Die Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit wird dUrch die 
Diplomprüfung beendet. ' 

(2) Kurse zur Ausbildung in Spezialbereichen der Sozialarbeit können mit 
Zusatzprüfungen zur Diplornprüfung abgeschlossen werden. 

S 100 ... , § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs.3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung. 

§ 108. , .. § 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs.3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung. 

Aufgabe der Berufspädagogischen Akademien 

§ 110. Die Berufspädagogischen Akademien haben die Aufgabe, aufbauend 
auf dem Bildungsgut einer höheren Schule, einer Meisterausbildung oder gleich­
wertigen Befähigung Berufsschullehrer, Lehrer für den hauswirtschaftlichen 
oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen sowie Lehrer für Stenotypie, Phonotypie und Textverarbeitung heran­
zubilden, die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und Berufskönnen geeignet 
sind, die Aufgaben des betreffenden Lehrberufes zu erfüllen. Ferner können die 
Berufspädagogischen Akademien entsprechend den unterrichtlichen Erforder­
nissen berufspädagogische Tatsachenforschung betreiben. 

Artikel V der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBt. Nr. 323/1975, in der Fassung der Bundesgesetze BGBt. Nr. 14211980 und 271/1985 

Z2 
d) Die Zahl der Schüler in einer Klasse soll im allgemeinen 30 betragen und 

darf 36 nicht übersteigen. Der zweite Satz des § 57 des Schul organ isa­
tionsgesetzes findet sinngemäß Anwendung. 

Z3 
3. § 4 Abs.4, § 8 a Abs. 3 und § 131 d Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes 

finden keine Anwendung. 

Z2 
d) Die Klassenschülerzahl darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unter­

schreitf;n. § 43 Abs. 3 und 4 des Schulorganisationsgesetzes finden sinnge­
mäß Anwendung. 

Z3 
3. § 4 Abs.4 und § 8 a Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes finden keine 

Anwendung. 
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